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Wichtige Telefonnummern
Polizei-Notruf – Tel. 110 

Rettungsdienst – Tel. 112 Rettungsdienst/Feuerwehr in Notfällen

Sperrnotruf für Karten – Tel. 116 116
Sperrung von Bankkarten, Kreditkarten, neuen Personalausweis, KV-Karten usw.

Giftnotruf für Bayern – Tel. 089/19240

Sozialpsychiatrischer Dienst – Tel. 09161/873571
Bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisen, Mo. – Fr. 8-17 Uhr

Krisendienst Mittelfranken – Tel. 0911/42 48 55 - 0
Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen –

TelefonSeelsorge – Tel. (08 00) 1110111 und -1110222
Träger: beide christl. Kirchen in Deutschland (Evang. Kirche; www.ekd.de; 
www.diakonie.de, Kath. Kirche, www.dbk.de). Die Anrufe sind kostenlos!

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – Tel. 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst im Landkreis
16./17.01.2021, Dr. Uta Knevelkamp, Kellerweg 7, 91462 
Dachsbach, Tel. 09163/7545

Dienstbereit: 10.00 – 12.00 Uhr in der Praxis
  18.00 – 19.00 Uhr in der Praxis
Apotheken-Bereitschaftsdienst im Notdienstkreis 572133

15. – 21.01.2021, Apotheke A3, Im Gewerbepark 4, 91093 
Heßdorf, Tel. 09135/720820

Redaktion/Anzeigenverwaltung

Fr. Heinrich, Tel. 09163 999 014, mitteilungsblatt@vg-uehlfeld.de
Red.schluss: immer eine Woche vor Erscheinung, Mittwoch, 12.00 Uhr

Trinkwasser-Untersuchungen 2020 
- Nachuntersuchungstermin: 20.01.2021 -

Die Besitzer von Hausbrunnen, die bei der letzten Trinkwasser-
untersuchung im Oktober 2020 schlechte Wasserwerte hatten 
und sich bei der Geschäftsstelle der VG gemeldet haben, wer-
den darauf aufmerksam gemacht, dass die Nachuntersuchung 
am Mittwoch, 20. Januar 2021, im gesamten Bereich der 
Verwaltungsgemeinschaft stattfindet. Die Wasserproben ent-
nimmt – wie im letzten Jahr – das Institut für Wasser-, Umwelt- 
und Qualitätskontrolle, Dr. Nuss, Schönbornstr. 34, 97688 Bad 
Kissingen, Tel.-Nr. 0971/ 7856-0, E-Mail info@institut-nuss.de.

Wir bitten die für die Nachuntersuchung angemeldeten Brun-
nenbesitzer, an diesem Tag unbedingt anwesend zu sein 
oder bei Verhinderung eine Person zu beauftragen, die 
einen ungehinderten Zugang zum Brunnen bzw. zur Ent-
nahmestelle gewährleistet. Eine mehrmalige Anfahrt ist aus 
zeitlichen - und Kostengründen nicht möglich; auch wird es 
einen zweiten Termin nicht geben.

Kreisbücherei Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
Bücherbus-Fahrplan Schuljahr 2020/21 

 

Kreisbücherei Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

Bücherbus-Fahrplan Strecke 1 
(geändert wg. Corona-Einschränkungen) 

Schuljahr 2019/2020 

1. Ulsenheim 10.30 – 11.45 Uhr Ortsmitte 
2. Ippesheim 13.20 – 14.00 Uhr Marktplatz 
3. Reusch 14.10 – 14.55 Uhr Ortsmitte 
4. Weigenheim 15.00 – 15.45 Uhr Ortsmitte 
5. Uttenhofen 15.55 – 16.20 Uhr Bushaltestelle 
6. Herbolzheim 16.30 – 16.50 Uhr Kirche 

 

Ausleihtag: Montag 
 18.05.2020 
 22.06.2020 
 13.07.2020 

 

 
  

Bücherbus-Fahrplan Strecke 6
(vorbehaltlich weiterer Corona-Einschränkungen)

1. Emskirchen 10.00 – 11.45 Uhr Grundschule
2. Pirkach 13.20 – 13.35 Uhr Ortsmitte
3. Mausdorf  13.40 – 13.55 Uhr  Milchhaus
4. Gunzendorf  14.10 – 14.25 Uhr  Ortsmitte
5. Wilhelmsdorf  14.30 – 14.55 Uhr  Kirche
6. Brunn  15.05 – 15.30 Uhr  Schloss
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7. Birnbaum  15.45 – 16.05 Uhr  Bushaltestelle
8. Gerhardshofen  16.10 – 16.35 Uhr  Marktplatz

Ausleihtag:  Montag
11.01.2021, 01.02.2021, 01.03.2021, 22.03.2021, 26.04.2021

Bücherbus-Fahrplan Strecke 11 
(vorbehaltlich weiterer Corona-Einschränkungen)

1. Dachsbach  10.00 – 12.00 Uhr  Schule
2. Oberhöchstädt  13.15 – 13.35 Uhr  Bushaltestelle
3. Rauschenberg  13.40 – 13.55 Uhr  Bushaltestelle
4. Reinhardshofen  14.10 – 14.30 Uhr  Mittlere Dorfstraße
5.  Pahres  14.35 – 14.50 Uhr  Bushaltestelle
6. Stübach  15.10 – 15.45 Uhr  Bushaltestelle
7.  Baudenbach  15.55 – 17.00 Uhr  Ortsmitte

Ausleihtag: Montag
18.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 12.04.2021

Bücherbus-Fahrplan Strecke 15
(vorbehaltlich weiterer Corona-Einschränkungen)

1. Uehlfeld  09.00 – 11.40 Uhr  Schule
2. Schornweisach  13.00 – 13.15 Uhr  Untergasse
3. Altershausen  13.25 – 13.55 Uhr  Ortsmitte
4. Roßbach  14.05 – 14.20 Uhr  Bushaltestelle
5. Münchsteinach  14.30 – 14.45 Uhr  Bushaltestelle
6. Kleinsteinach  14.55 – 15.20 Uhr  Ortseingang

Ausleihtag:  Freitag
22.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 16.04.2021

Amtl. Bekanntmachungen der Gemeinde Gerhardshofen
Tel. 09163/575, Telefax 09163/7139, gerhardshofen@vg-uehlfeld.de, www.gerhardshofen.de

Geschäftsordnung für den Gemeinderat
der Gemeinde Gerhardshofen 2020-2026
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Der Gemeinderat der Gemeinde Gerhardshofen gibt sich auf-
grund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geän-
dert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 737), folgende

Geschäftsordnung:
A.  Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I.  Der Gemeinderat

§ 1  Zuständigkeit im Allgemeinen 
(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten 

des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, so-
weit sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüssen 
übertragen sind oder aufgrund Gesetz bzw. Übertragung 
durch den Gemeinderat in die Zuständigkeit des ersten 
Bürgermeisters fallen oder von der Verwaltungsgemein-
schaft wahrgenommen werden.

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten Ange-
legenheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vorberei-
tung der Gemeinderatsentscheidungen. 2Er kann sich die 
Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, 
wenn das die Bedeutung der Angelegenheit erfordert.

§ 2 Aufgabenbereich des Gemeinderats
Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegen-
heiten ausschließlich zuständig:
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1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderun-
gen der Gemeinde und zu Änderungen des Namens der 
Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Ver-
leihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts (Art. 
16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse 
sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenhei-
ten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmit-
glieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Er-

ledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf, 
7. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzun-

gen und Verordnungen,
9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der 

Bezüge der Gemeindebediensteten und über beamten-, 
besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche An-
gelegenheiten der Bürgermeister, soweit nicht das Gesetz 
über kommunale Wahlbeamte  oder das Bayerische Diszi-
plinargesetz etwas anderes bestimmen, 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 
über die Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 
GO),

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO),
12. die Feststellung der Jahresrechnung  sowie die Beschluss-

fassung über die Entlastung (Art. 102 GO),
13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO 

über gemeindliche Unternehmen.
14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im 

Übrigen gesetzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 
88 GO),

15. die Benennung und Abberufung des oder der behördli-
chen Datenschutzbeauftragten,

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbe-
gehrens (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung eines 
Bürgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und 
Entgelten, 

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe-
standsversetzung und Entlassung der Beamten und Be-
amtinnen ab Besoldungsgruppe A9,

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung 
(nicht nur vorübergehende Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 
und Entlassung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen ab Entgeltgruppe 9 des TVöD oder ab einem entspre-
chenden Entgelt,

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeindebe-
diensteten,

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckver-
bänden und  über den Abschluss von Zweckvereinbarun-
gen, 

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Pla-
nungen, z.B. der Bauleitplanung (Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan), der Ortsplanung, der Landschaftspla-
nung und der Landesplanung, der Gewässerplanung und 
gemeindeübergreifender Planungen und Projekte.

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öf-
fentliche Einrichtungen, 

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von 
Vertretern der Gemeinde in andere Organisationen und 
Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kom-
munalen Partnerschaft,

II. Die Gemeinderatsmitglieder

§ 3 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
glieder, Befugnisse

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer 
freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl 
bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht 
gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmit-
glieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegen-
heitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen 
persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprü-
chen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des 
Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 
56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entschei-
dungen durch besonderen Beschluss einzelnen seiner 
Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Be-
arbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung 
der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46 
Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemein-
deratsmitglieder nur berechtigt, soweit ihnen der erste 
Bürgermeister im Rahmen der Geschäftsverteilung nach 
Anhörung der weiteren Bürgermeister einzelne seiner Be-
fugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 
3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Akteneinsicht in-
nerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von 
Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes 
Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Terminvereinba-
rung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserhebli-
chen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung nicht 
entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Gemeinderatsmit-
glieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Gemein-
derat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt 
werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber 
dem ersten Bürgermeister geltend zu machen.

§ 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche 

und elektronische Dokumente sind so aufzubewahren, 
dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 
2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Ge-
meinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und 
den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätig-
keit als Gemeinderatsmitglied nicht mehr benötigt, sind 
sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernich-
ten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der 
Verwaltung für den Gemeinderat. 2Eine Veröffentlichung 
der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen 
durch Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig, wenn der 
erste Bürgermeister und der Gemeinderat unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die 
Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen. 

(3) 3Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und weite-
ren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist 
nicht zulässig. 

(4) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Vo-
raussetzungen zum Versenden und Empfangen elektroni-
scher Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister 
schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die 
Einladungen im Sinne des § 25 übersandt bzw. von der 
Anträge im Sinne des § 26 versandt werden.  

(5) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sit-
zung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sit-



4 Nr. 1-2/2021    Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld

zungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf 
nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bild-
aufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gilt § 21 Abs. 2 
Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5 Fraktionen , Ausschussgemeinschaften 
(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung 

gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. 
2Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder haben. 3Die 
Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vor-
sitzende und ihre Stellvertrung sind dem ersten Bürger-
meister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Gemeinderat. 
4Satz 3 gilt entsprechend für während der Wahlzeit ein-
tretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Frakti-
onen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO). 

(2)  1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen 
oder Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke kei-
ne Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, 
können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in 
die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussgemein-
schaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend.

 
III. Die Ausschüsse

1. Allgemeines

§ 6 Bildung, Vorsitz, Auflösung 
(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung 

von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Grup-
pen unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaf-
ten gemäß ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer 
Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die Sitze wer-
den nach dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers verteilt. 
3Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch 
auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl 
der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge der 
betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebenen 
Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft 
entscheidet das Los. 4Wird durch den Austritt oder Über-
tritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche 
Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Frakti-
onen und Gruppen verändert, so sind diese Änderungen 
nach den Sätzen 2 und 3 auszugleichen; haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den 
gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entschei-
det das Los. 

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Ver-
hinderung ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin na-
mentlich bestellt. 

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürger-
meister, einer seiner Stellvertreter oder ein vom ersten 
Bürgermeister bestimmtes Gemeinderatsmitglied (Art. 
33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz übernehmende 
Person bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren 
Vertreter für die Dauer der Übertragung den Sitz im Aus-
schuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat be-
stimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO).

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 
32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die gesetzlich 
vorgeschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschüsse 

§ 7 Vorberatende Ausschüsse
(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ih-

nen übertragenen Gegenstände für die Beratung in der 
Vollversammlung des Gemeinderats vorzubereiten und 
einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt eine 

Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorberatender 
Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zu-
sammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nach-
stehendem Aufgabenbereich gebildet: 

 1.  Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss: 
  a.  Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nach-

tragshaushaltssatzung einschließlich Anlagen und 
Bestandteilen

  b.  Angelegenheiten des Finanz- und Steuerwesens, na-
mentlich die Entscheidung über

   -  nicht erhebliche über-/außerplanmäßige Ausgaben 
(Art. 66 Abs. 1 GO),

   -  Erlass, Niederschlagung, Stundung, Aussetzung 
der Vollziehung,

   -  Grundsätze für Geldanlagen und für den An- und 
Verkauf von Wertpapieren, 

    soweit nicht der erste Bürgermeister selbgständig 
entscheidet.

  c.   Personalangelegenheiten der gemeindlichen Beam-
ten ab Besoldungsgruppe A9 und die Beschäftigten 
ab Entgeltgruppe 9 des TvöD mit Ausnahme der Bür-
germeister; die Befugnisse nach Art. 43 Abs. 1 Satz 
1 GO werden insoweit hiermit vom Gemeinderat 
übertragen (Art. 43 Abs. 1 Satz 2 GO)

  d.  Personalentscheidungen, zu denen die Gemeinde 
in sonstiger Weise berufen ist, z. B. Bestätigung des 
Feuerwehrkommandanten, Vorschlag von Schöffen 
usw.

  e.  örtliche Rechnungsprüfung.
   Wenn der Ausschuss als Rechnungsprüfungsausschuss 

tätig wird, führt der 2. Bürgermeister den Vorsitz, so-
weit nicht nach § 6 Abs. 3 der Gemeinderat ein anderes 
Ausschussmitglied bestimmt. 

 2.  Bauausschuss
  a.  Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs- und Sied-

lungswesens, des Straßen-, Brücken- und Kanalbaus, 
der Ortsplanung, der Beschaffung von Baugelände, 
Straßengrundabtretungen

  b.  Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes 
einschließlich Verfahren zur Umweltverträglich-
keitsprüfung

  c.  Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft
  d.  Grundstücksangelegenheiten der Gemei9nde ein-

schließlich Ausübung von Vorkaufsrechten, soweit 
nicht der erste Bürgermeister selbständig entschei-
det. 

 3. Ausschuss für Familie, Soziales, Sport und Kultur
  a.  Fragen der Familien-,. Kinder-, Jugend- und Senio-

renbetreuung
  b.  Förderung des Sports
  c.  kulturelle Angelegenheiten (Veranstaltungen und 

anderes) 

 4.  Ausschuss für Gemeindeetwicklung und Öffentlich-
keitsarbeit und Umwelt

  a.  Städtebauförderung, Dorferneuerung
  b.  Breitbandförderung
  c.  Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus und Presse)
  d.  Umweltangelegenheiten  

 5. Verkehrsausschuss
  a.  Straßenverkehrsangelegenheiten

 6. Kindergartenausschuss
  a.  Angelegenheiten der gemeindlichen Kindergärten
  b.  Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger
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§ 8 Rechnungsprüfungsausschuss
 Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrech-

nung (örtliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO).

IV. Der erste Bürgermeister

1. Aufgaben

§ 9 Vorsitz im Gemeinderat
(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinde-

rat (Art. 36 GO). 2Er bereitet die Beratungsgegenstände 
vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In 
den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 
Abs. 1 GO).

(1) 1Hält der erste Bürgermeister Beschlüsse des Gemein-
derats für rechtswidrig, verständigt er den Gemeinderat 
von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig 
aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 
Abs. 2 GO).

§ 10  Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines
(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen 

der Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 
2Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren 
Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch einem Ge-
meinderatsmitglied und in den Angelegenheiten der lau-
fenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde übertra-
gen (Art. 39 Abs. 2 GO). 3Zur Übertragung von Befugnissen 
auf Bedienstete im Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO 
wird die Zustimmung des Gemeinderats hiermit allge-
mein erteilt. 4Geschäftsverteilung und Befugnisregelung 
sollen übereinstimmen.

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des 
Gemeinderats (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe un-
terrichtet er den Gemeinderat oder den Ausschuss unver-
züglich.

(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über 
die Gemeindebediensteten und übt die Befugnisse des 
Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamten 
und Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 
3 GO). 2Für Beamte und Bedienstete der Verwaltungsge-
meinschaft ist dies Aufgabe des Gemeinschaftsvorsitzen-
den.

(4) 1Der erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bürger-
meister schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, 
die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Be-
lange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbe-
fugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise 
verpflichtet er Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebe-
dienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten be-
fasst werden (Art. 56a GO).

§ 11  Einzelne Aufgaben
(1) Der erste Bürgermeister erledigt vorbehaltlich der Zu-

ständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft in eigener Zu-
ständigkeit 

 1.  die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde 
keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine er-
heblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 GO),

 2.  die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf 
Grund eines Bundesgesetzes übertragenen hoheitli-
chen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung 
einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes 
der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder 
personalrechtliche Entscheidungen der Gemeinderat 
zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

 3.  die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit 

der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu 
halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

 4.  die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO 
übertragenen Angelegenheiten,

 5.  die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrich-
tung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Be-
amten und Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 
(Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

 6.  die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppie-
rung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zu-
weisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels Perso-
nalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD 
oder bis zu einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 
2 Satz 1 GO),

 7.  die vorübergehende Übertragung einer höher zu be-
wertenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder ei-
nes entsprechenden Tarifvertrags,

 8.  dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Ge-
schäfte (Art. 37 Abs. 3 GO),

 9.  die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Pri-
vatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören ins-
besondere auch: 

 1.  in Personalangelegenheiten der Gemeindebedienste-
ten: 

  a.  der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrecht-
licher Vorschriften,

  b.  Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätig-
keiten. 

 2.  in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkun-
gen für die Gemeinde: 

  a.  die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
   •  im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im 

Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, in de-
nen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe 
festgelegt sind,

   •  im Übrigen bis zu einem Betrag von 5.000,00 € im 
Einzelfall,

  b.  der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und 
die Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, ins-
besondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren 
sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgenden 
Beträgen im Einzelfall: 

   •  Erlass    250,00 €
   •  Niederschlagung  1.000,00 €
   •  Stundung   1.000,00 €
   •  Aussetzung der Vollziehung 1.000,00 €
  c.  die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben 

bis zu einem Betrag von 3.000,00 € und über au-
ßerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
2.000,00 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind 
und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 
Satz 1 GO), 

  d.  Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsge-
schäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und 
Pflichten der Gemeinde, bis zu  einer Wertgrenze  
von 5.000,00 €,

  e.  Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die 
einzeln oder zusammen die ursprünglich vereinbar-
te Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insge-
samt jedoch nicht mehr als 5.000,00 € erhöhen,

  f.  die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form 
unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, 
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an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 
500,00 € je Einzelfall.

 3.  in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenhei-
ten: 

  a.  die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich 
Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärun-
gen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von 
Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen so-
wie die Erteilung des Mandats an einen Prozessbe-
vollmächtigten oder eine Prozessbevollmächtigte, 
wenn die finanzielle Auswirkung auf die Gemeinde 
bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert  
voraussichtlich 5.000,00 € nicht übersteigt und die 
Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

  b.  Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei-
ses, soweit sie nicht von der Verwaltungsgemein-
schaft erledigt werden oder dem Gemeinderat 
oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), 
insbesondere Staatsangehörigkeits- und Personen-
standswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, 
Gesundheits- und Veterinärwesen, öffentliches Ver-
sicherungswesen, Lastenausgleich.

 4.  in Bauangelegenheiten: 
  a.  die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 

58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 
3 Satz 4 BayBO, 

  b.  die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 
2 BayBO, 

  c.  die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO 
bzw. die Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 
Halbsatz 1 BayBO für Gebäude der Gebäudeklassen 
1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die keine Gebäu-
de sind, mit einer Höhe bis zu 10 m 

   •  im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 
30 Abs. 1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit 
für das Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger 
Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB er-
forderlich ist, 

   •  innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils, 

  d.  die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne 
des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO,  

  e.  die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 
1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vorkaufs-
rechts. 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung 
von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, 
für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser 
Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbe-
trag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absatz 1 und Absatz 2 nicht 
unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit 
dem ersten Bürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur 
selbstständigen Erledigung übertragen.

§ 12  Vertretung der Gemeinde nach außen
(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung 

der Gemeinde nach außen bei der Abgabe von rechtser-
heblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich 
auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Gemein-
derats, soweit der erste Bürgermeister nicht gemäß § 11 
zum selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Vertre-
tungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO an-
deren Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde 
erteilen.

§ 13  Abhalten von Bürgerversammlungen
(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal jähr-

lich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bür-
gerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz in 
der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder ein 
von ihm bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern und Gemeindebürge-
rinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste Bürger-
meister darüber hinaus eine weitere Bürgerversammlung 
ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des An-
trags bei der Gemeinde stattzufinden hat.

§ 14  Sonstige Geschäfte
Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außerhalb der 
Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrneh-
mung der standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von Not-
testamenten usw.), bleiben unberührt.

2. Stellvertretung

§ 15   Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, 
weitere Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinderung 
vom zweiten Bürgermeister und wenn dieser ebenfalls 
verhindert ist, vom dritten Bürgermeister  vertreten (Art. 
39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Der Stellvertreter  übt im Verhinderungsfall die gesamten 
gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse 
des ersten Bürgermeisters aus.

(3) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten, zwei-
ten und dritten Bürgermeisters bestimmt der Gemeinde-
rat aus seiner Mitte weitere Verterter in folgender Reihfol-
ge.

 a; Lars Zeitler, b; Gerd Friedrich
(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertre-

tende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, 
insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, 
vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher Beteili-
gung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu 
vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in 
der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf 
wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhin-
derung nicht vor. 

V. Ortssprecher

§ 16  Rechtsstellung, Aufgaben
(1) 1Ortssprecher sind ehrenamtlich tätige Gemeindebürger 

oder Gemeindebürgerinnen mit beratenden Aufgaben. 
2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des Gemeinde-
rats und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzu-
nehmen und Anträge zu stellen; 

(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 24 
gilt entsprechend.

B. Der Geschäftsgang

1. Allgemeines

§ 17  Verantwortung für den Geschäftsgang
(1) 1Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für den 

ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere 
für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen 
und, soweit nicht die Verwaltungsgemeinschaft zuständig 
ist, im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchfüh-
rung der gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen 
der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen 
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an 
den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die 
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Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Gemeinderat  
vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich 
des ersten Bürgermeisters fallen, erledigt dieser in eige-
ner Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten un-
terrichtet er den Gemeinderat. 3Eingaben, die in den Zu-
ständigkeitsbereich der Verwaltungsgemeinschaft fallen, 
leitet der erste Bürgermeister an die Verwaltungsgemein-
schaft weiter.

§ 18  Sitzungen, Beschlussfähigkeit
(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 

GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 
außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist 
ausgeschlossen.

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-
glieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 
Abs. 2 GO).

(2) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit in 
einer früheren Sitzung infolge einer nicht ausreichenden 
Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammengeru-
fen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf die-
se Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 20  Öffentliche Sitzungen
(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit 

nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder 
auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 
52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind all-
gemein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft be-
stimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine 
angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und 
Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des 
oder der Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie sind 
auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner 
Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Ge-
meindebediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern 
sind nur mit deren Einwilligung zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, kön-
nen durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende aus 
dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

§ 21  Nichtöffentliche Sitzungen
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behan-

delt: 
 1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,
 2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,
 3.  Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheim-

nis unterliegen.

 2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behan-
delt: 

 1.  Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 
deren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der 
Aufsichtsbehörde verfügt ist,

 2.  sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache 
erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch 
Beschluss Personen, die dem Gemeinderat nicht angehö-
ren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für 
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes 
erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegen-
heit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet 
werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt 
der erste Bürgermeister der Öffentlichkeit bekannt, so-

bald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind 
(Art. 52 Abs. 3 GO). 

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 21  Einberufung
(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeindessitzungen 

ein, wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein 
Viertel der Gemeinderatsmitglieder es schriftlich oder 
elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstan-
des beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach 
Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 
3 GO beruft er die Gemeindessitzung so rechtzeitig ein, 
dass die Sitzung spätestens am 14. Tag nach Beginn der 
Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm statt-
finden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO).

(2) 1Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Rathauses in 
Gerhardshofen, Marktplatz 1, statt; sie beginnen in der 
Regel um 19 Uhr. 2In der Einladung (§ 24) kann im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt werden.

§ 22  Tagesordnung
(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. 

2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Gemeinderatsmit-
gliedern setzt der erste Bürgermeister möglichst auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht möglich, 
sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten 
auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu set-
zen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände ein-
zeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es 
den Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf 
die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzuberei-
ten. 2Soweit die Konkretisierungen schutzwürdige Daten 
enthalten, sollten diese den Gemeinderatsmitgliedern re-
gelmäßig gesondert zur Verfügung gestellt werden. 3Das 
gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Ge-
meindessitzungen. 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils un-
ter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. 
Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 
Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen 
wird nicht bekannt gemacht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffent-
lichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

(5) Der Gemeinderat räumt den Bürgerinnen und Bürgern 
vor dem öffentlichen Teil der Sitzung eine Gesamtredezeit 
von 15 Minuten ein. Pro Bürger wird eine Redezeit von 
höchstens 5 Minuten eingeräumt.

(6)  Zu Beginn der Sitzung gibt der Bürgermeister die Be-
schlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung bekannt, 
wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
(Art. 52 Abs. 3 GO)

§ 23  Form und Frist für die Einladung 
(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Bei-

fügung der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis 
elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer 
elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und 
der Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung 
durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein 
in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter ge-
schützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes 
und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung 
kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sit-
zung ergänzt werden. 

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung 
zu, wenn die E-Mail nach Abs. 1 Satz 2 im elektronischen 
Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-
rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnis-
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nahme zu rechnen ist. 
(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbeson-

dere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und so-
weit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertrau-
lichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 
2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder elekt-
ronisch im Ratsinformationssystem im Sinne von Abs.  1 
Satz  2 zur Verfügung gestellt werden. 3Hat das Gemein-
deratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen La-
dung erklärt, werden die weiteren Unterlagen ausschließ-
lich elektronisch bereitgestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in dringenden 
Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag und 
der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berech-
nung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 24  Anträge 
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, 

sind schriftlich zu stellen und ausreichend zu begründen. 
2Sie sollen spätestens am 14. Tag vor der Sitzung beim ers-
ten Bürgermeister eingereicht werden. 3Soweit ein Antrag 
mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht 
vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthal-
ten. 

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder 
während der Sitzung gestellte Anträge können nachträg-
lich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

 1.  die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat 
der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

 2.  sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind 
und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z.B. Nichtbefassungsan-
träge, Zurückziehung eines Antrags u.ä., oder einfache 
Sachanträge, z.B. Änderungsanträge, können auch wäh-
rend der Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform ge-
stellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 25  Eröffnung der Sitzung
(1) 1Der oder die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er oder sie 

stellt die ordnungsgemäße Ladung der Gemeinderatsmit-
glieder sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats 
fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tages-
ordnung. 3Ferner lässt er oder sie über die Genehmigung 
der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche 
Sitzung, falls sie mit der Einladung verschickt wurde, ab-
stimmen.

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentli-
che Sitzung liegt während der Dauer der Sitzung zur Ein-
sicht für die Gemeinderatsmitglieder auf. 2Wenn bis zum 
Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, 
so gilt die Niederschrift als vom Gemeinderat gemäß Art. 
54 Abs. 2 GO genehmigt.

§ 26  Eintritt in die Tagesordnung
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der 

Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die 
Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt werden (§ 22), so wird darüber vorweg unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden 
(Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer 
nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung 
in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit 
nicht der Gemeinderat anders entscheidet.

(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder ihr mit 
der Berichterstattung beauftragte Person trägt den Sach-
verhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und er-
läutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf 

schriftliche Vorlagen verwiesen werden.
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss be-

handelt worden sind, ist der Beschluss des Ausschusses 
bekannt zu geben.

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des oder der 
Vorsitzenden oder auf Beschluss des Gemeinderats Sach-
verständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 
2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen.

§ 27  Beratung der Sitzungsgegenstände
(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem 

Vortrag der Sachverständigen, eröffnet der oder die Vor-
sitzende die Beratung.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen 
annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung 
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen 
persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlos-
sen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem oder 
der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entspre-
chendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 
Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der 
Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungs-
tisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im 
Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung 
verlässt es den Raum. 

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn 
es ihnen von dem oder der Vorsitzenden erteilt wird. 2Der 
oder die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge 
der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung ent-
scheidet der oder die Vorsitzende über die Reihenfolge. 
4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung” ist das Wort 
außer der Reihe sofort zu erteilen. 5Zuhörenden kann das 
Wort nicht erteilt werden.

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; 
sie richten ihre Rede an den Gemeinderat. 2Die Redebei-
träge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungs-
punkt beziehen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zuläs-
sig: 

 1.  Anträge zur Geschäftsordnung, 
 2.  Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zu-

rückziehung des zu beratenden Antrags.
 2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustim-

men; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht 
statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Be-
ratung von dem oder der Vorsitzenden geschlossen.

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebei-
trägen ruft der oder die Vorsitzende zur Ordnung und 
macht die betreffende Person auf den Verstoß aufmerk-
sam. 2Bei weiteren Verstößen kann der oder die Vorsitzen-
de ihr das Wort entziehen.

(8) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fortge-
setzt erheblich stören, kann der oder die Vorsitzende 
mit Zustimmung des Gemeinderats von der Sitzung aus-
schließen. 2Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen 
entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 GO).

(9) 1Der oder die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen 
oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal 
auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 
2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu be-
darf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzuset-
zen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Der oder 
die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt.

§ 28  Abstimmung
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme 

eines Antrags auf „Schluss der Beratung” schließt der 
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oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über den Be-
ratungsgegenstand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert 
sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 18 Abs. 2 und 3) 
gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über 
sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 

 1.  Anträge zur Geschäftsordnung, 
 2.  Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses 

übereinstimmen; über sie ist vor allen anderen Anträ-
gen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,

 3.  weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die vo-
raussichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder 
einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand ha-
ben,

 4.  früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern 
der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 3 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abge-
stimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt 
abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der oder 
die Vorsitzende eine Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 
2Der oder die Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung 
anstehende Frage so, dass sie mit „ja” oder „nein” beant-
wortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfol-
ge „ja”  „nein” abgestimmt. 

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Hand-
aufheben oder auf Beschluss des Gemeinderats durch 
namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Ab-
stimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine beson-
dere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch 
ein ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abge-
lehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das 
Gegenteil. 3Kein Mitglied des Gemeinderats darf sich der 
Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vor-
sitzenden oder die Vorsitzende zu zählen. 2Das Abstim-
mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung 
bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag 
angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag 
kann in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung 
nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle 
Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen ha-
ben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In einer 
späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes 
vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Be-
ratungsgegenstand insbesondere dann erneut behan-
delt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige 
Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand 
ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

§ 29  Wahlen
(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Ge-

meindeordnung oder in anderen Rechtsvorschriften als 
Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit 
in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes be-
stimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzet-
teln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere Nein-
stimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die 
den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen las-
sen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das 
Wahlgeheimnis verletzen können.

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wieder-
holen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 
und erhält niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich 
bewerbenden Personen mit den höchsten Stimmenzah-
len statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei Per-
sonen die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl 
wiederholt. 5Haben mehrere Personen die gleiche zweit-
höchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer 
von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit 
in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 30  Anfragen
1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung nach 
Erledigung der Tagesordnung an den Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende Anfragen über solche Gegenstände richten, die 
in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen und nicht auf der 
Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen der oder die 
Vorsitzende oder anwesende Gemeindebedienstete solche 
Anfragen sofort beantworten. 3Ist das nicht möglich, so wer-
den sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 
4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grund-
sätzlich nicht statt.

§ 31  Beendigung der Sitzung
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen 
schließt der oder die Vorsitzende die Sitzung.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 32  Form und Inhalt
(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Nieder-

schriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 
GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten 
geführt. 3Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift kön-
nen Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist 
unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu 
löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich ge-
macht werden.

(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Beschlussfas-
sung abwesend, so ist dies in der Niederschrift besonders 
zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der 
Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat 
(Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und 
vom Schriftführer oder der Schriftführerin zu unterzeich-
nen und vom Gemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 
GO).

§ 33  Einsichtnahme und Abschrifterteilung 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können 

alle Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen Einsicht 
nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen 
hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen 
Niederlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 
2 GO) und werden allen Gemeinderatsmitgliedern mit der 
Einladung zur nächsten Sitzung zugestellt.

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nieder-
schriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 
1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentli-
cher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn 
die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 
52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den 
Gemeinderatsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur 
Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, 
die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften frü-
herer Wahlzeiten.
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(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Ge-
meinderatsmitglieder jederzeit die Berichte über die Prü-
fungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden 
nicht erteilt. 

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 34  Anwendbare Bestimmungen
(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 17 

bis 33 sinngemäß. 2Gemeinderatsmitglieder, die einem 
Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu 
den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung eines 
Ausschusses, dem sie nicht angehören, nur als Zuhörende 
anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den Antrag ei-
nes Gemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht 
angehört, so gibt der Ausschuss ihm Gelegenheit, seinen 
Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für 
öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen.

(3)  Die Niederschriften der Ausschusssitzungen werden bei 
der nächsten Sitzung des Gemeinderats in Umlauf gege-
ben und anschließend wieder eingesammelt.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 35  Art der Bekanntmachung 
Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung 

im Aushang am Rathaus, im Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Uehlfeld und im Internet amtlich bekannt gemacht.

C. Schlussbestimmungen

§ 36  Änderung der Geschäftsordnung
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des 
Gemeinderats geändert werden.

§ 37  Verteilung der Geschäftsordnung
1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der Ge-
schäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt die Ge-
schäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung 
der Gemeinde auf und wird auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht. 

§ 38  Inkrafttreten
1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.08.2020 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 01.05.2014 
außer Kraft. 
Gerhardshofen, 31.07.2020

Jürgen Mönius, Erster Bürgermeister

Amtl. Bekanntmachungen des Marktes Uehlfeld
Telefon 09163/9990-0, Telefax 09163/9990-33, E-Mail: uehlfeld@vg-uehlfeld.de, www.uehlfeld.de

Einladung zu einer
Sitzung des Marktgemeinderates Uehlfeld

am Donnerstag, den 21.01.2021 um 19:30 Uhr
in der Veit-vom-Berg-Halle Uehlfeld

Tagesordnung
- öffentlich
– vorläufig –
1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
2. Bauanträge
2.1 Anzeige einer Beseitigung - Abbruch Wohngebäude mit 

landwirtschaftlich genutzter Scheune auf Flur-Nr. 24, 
Gem. Uehlfeld

2.2 Bauantrag Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 
6 Wohnungen und Carports auf Flur-Nr. 24, Gem. Uehlfeld, 
Burghaslacher Str. 8

2.3 Bauantrag Erweiterung des Melkgebäudes und Neubau 
eines Regenrückhaltebeckens auf Flur-Nr. 234, Gem. Pep-
penhöchstädt

2.4 Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses auf Flur-Nr. 
21, Gem. Schornweisach

2.5 Bauantrag Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Ga-
rage auf Flur-Nr. 127/1, Gem. Demantsfürth in Gottesgab

2.6 Bauantrag Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Car-
port auf Flur-Nr. 1065/34, Gem. Uehlfeld, Am Gänsweiher 49

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebau-
ungsplan „Sportplatzweg“ in Gutenstetten

4. Beteiligungsverfahren zur 27. Änderung des Regionalplans 
der Region Westmittelfranken (8); Teilkapitel 5.2 Boden-
schätze, 6.2.2 Windenergie sowie 7.2 Wasserwirtschaft

5. Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes im Bereich der 
kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde

6. Geschwindigkeitsmessbericht für das 4. Quartal 2020
7. Kurzbericht zum aktuellen Rathausumbau

8. Sonstiges vom Bürgermeister
9. Wünsche und Anfragen der Gemeinderäte
10. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern

An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich ein nicht öf-
fentlicher Teil an. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung 
herzlich eingeladen.

Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie geltenden Kon-
taktbeschränkungen finden die Sitzungen weiterhin in den 
größeren Räumlichkeiten der Veit-vom-Berg-Halle statt. Die 
Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
geltenden Abstandsregelungen nur eine eingeschränkte An-
zahl von Besuchern zugelassen werden kann. Jeder Gast hat 
sich in die Teilnehmerliste einzutragen. Zum Betreten des 
Sitzungsraumes ist das Tragen von Mund-Nasenschutzmas-
ken erforderlich. Die Tagesordnung wird auf das Nötigste be-
schränkt und die Sitzungszeit bleibt wie in den vergangenen 
Sitzungen reduziert. 

Mit freundlichen Grüßen

Markt Uehlfeld

Werner Stöcker, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung über die 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Schleifweg“in 
Uehlfeld
Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in seiner Sitzung am 
04.12.2020 die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am 
Schleifweg“ beschlossen. Die Einbeziehungssatzung wird 
nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntma-
chung ist:
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Bekanntmachung über die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
1 „Am Schleifweg“in Uehlfeld 

 

Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in seiner Sitzung am 04.12.2020 die 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Schleifweg“ beschlossen. Die 
Einbeziehungssatzung wird nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus 
nachfolgendem Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung 
ist: 

 
 
Begründung: 
Die 6. Änderung wird angestrebt, um auf den Grundstücken Flur-Nr. 911/5 in 
Uehlfeld Wohnbebauung zu ermöglichen. 
 
Der Beschluss über die Aufstellung wurde bei der letzten Veröffentlichung 
nicht als eigenständiger Beschluss bekanntgemacht, sondern zusammen mit 
dem Auslegungsbeschluss veröffentlicht. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs.1 S. 2 BauGB nochmals bekannt 
gemacht. Die Einspruchsfrist zur Bekanntmachung beträgt 7 Tage nach 
Veröffentlichung. 
 
Auf die Auslegung des Vorentwurfes wird nochmals hingewiesen. 
 
 
Uehlfeld, den 21.12.2020 
 
 
W. Stöcker, Bürgermeister 
 
 
 

Begründung:
Die 6. Änderung wird angestrebt, um auf den Grundstücken 
Flur-Nr. 911/5 in Uehlfeld Wohnbebauung zu ermöglichen.
Der Beschluss über die Aufstellung wurde bei der letzten Ver-
öffentlichung nicht als eigenständiger Beschluss bekanntge-
macht, sondern zusammen mit dem Auslegungsbeschluss 
veröffentlicht.
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs.1 S. 2 BauGB noch-
mals bekannt gemacht. Die Einspruchsfrist zur Bekanntma-
chung beträgt 7 Tage nach Veröffentlichung.
Auf die Auslegung des Vorentwurfes wird nochmals hingewie-
sen.

Uehlfeld, den 21.12.2020

W. Stöcker, Bürgermeister

Bekanntmachung über die Aufstellung 
einer Einbeziehungssatzung für das Gebiet 

„Voggendorf Süd“
Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in seiner Sitzung am 
17.12.2020 die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für das 
Gebiet „Voggendorf Süd“ beschlossen. Die Einbeziehungssat-
zung wird nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durch-
geführt. Auf eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
kann nach § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen werden.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntma-
chung ist:

Bekanntmachung über die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung 
für das Gebiet „Voggendorf Süd“ 

 

Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die 
Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für das Gebiet „Voggendorf Süd“ 
beschlossen. Die Einbeziehungssatzung wird nach § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt. Auf eine frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit kann nach § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen werden. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus nachfolgendem Lageplan 
ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist: 
 

 
 
Begründung: 
Die Einbeziehungssatzung wird angestrebt, um auf den Grundstücken Flur-Nr. 
405 und 391 in Voggendorf Wohnbebauung zu ermöglichen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht.  
 
 
Uehlfeld, den 04.01.2021 
 
 
W. Stöcker, 1.Bürgermeister 
 
 
 

Begründung:
Die Einbeziehungssatzung wird angestrebt, um auf den 
Grundstücken Flur-Nr. 405 und 391 in Voggendorf Wohnbe-

bauung zu ermöglichen.
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs.1 S. 2 BauGB be-
kannt gemacht.

Uehlfeld, den 04.01.2021

W. Stöcker, 1.Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche Aus-
legung des Entwurfs der Einbeziehungssat-
zung „Voggendorf Süd“ des Marktes Uehlfeld
Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in seiner Sitzung am 
17.12.2020 die Aufstellung der Einbeziehungssatzung für das 
Gebiet „Voggendorf Süd“ beschlossen. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans ist aus nachfolgendem Lageplan ersicht-
lich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist:

  

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
Einbeziehungssatzung „Voggendorf Süd“ des Marktes Uehlfeld 

Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die 
Aufstellung der Einbeziehungssatzung für das Gebiet „Voggendorf Süd“ 
beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus nachfolgendem 
Lageplan ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist: 

 
 
Der vom Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2020 gebilligte und zur 
Auslegung bestimmte Entwurf der Einbeziehungssatzung „Voggendorf Süd“ mit 
Begründung liegt vom 21.01.2021 bis einschließlich 22.02.2021 im Bauamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld, Rosenhofstr. 6, während der allgemeinen 
Dienststunden für jedermanns Einsicht aus. 
 
Der Entwurf steht in dieser Zeit auf der Homepage des Marktes Uehlfeld  
 
http://www.uehlfeld.de/unsere-gemeinde/bauen-und-wohnen/bauleitplanung 
 
zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 
 
Das Verfahren wird nach § 13 BauGB als vereinfachtes Verfahren durchgeführt, 
deshalb wird nach § 13 Abs. 3 S.1 von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf, 
schriftlich oder während der genannten Dienststunden zur Niederschrift, beim 
Bauamt der VG Uehlfeld abgeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können und dass ein Antrag nach §47 der Verwaltungsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Der vom Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2020 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der Einbe-
ziehungssatzung „Voggendorf Süd“ mit Begründung liegt vom 
21.01.2021 bis einschließlich 22.02.2021 im Bauamt der Ver-
waltungsgemeinschaft Uehlfeld, Rosenhofstr. 6, während der 
allgemeinen Dienststunden für jedermanns Einsicht aus.
Der Entwurf steht in dieser Zeit auf der Homepage des Mark-
tes Uehlfeld http://www.uehlfeld.de/unsere-gemeinde/bau-
en-und-wohnen/bauleitplanung zur Einsichtnahme bzw. zum 
Download bereit.
Das Verfahren wird nach § 13 BauGB als vereinfachtes Verfah-
ren durchgeführt, deshalb wird nach § 13 Abs. 3 S.1 von einer 
Umweltprüfung abgesehen.
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnah-
men zu dem Entwurf, schriftlich oder während der genannten 
Dienststunden zur Niederschrift, beim Bauamt der VG Uehl-
feld abgeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag 
nach §47 der Verwaltungsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DGSVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. So-
fern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 

„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren", das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Uehlfeld, den 04.01.2021

W. Stöcker, 1. Bürgermeister
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Kirchliche Nachrichten

Bereitschaftsdienst
für die Evang.-Luth. Kirchengemeinden Dachsbach/Oberhöchstädt, Gerhardshofen und Uehlfeld

Sonntag, 17.01.2021 (2. So. n. Epiphanias) Pfr. Manfred Kolberg, Diespeck – Tel. 09161/2811

Informationen 
für die evangelischen Kirchengemeinden Dachsbach, 
Gerhardshofen, Oberhöchstädt und Uehlfeld
Gottesdienstbesuch
Es ist uns wieder möglich, Gottesdienst zu feiern. Durch die 
uns vorgegebenen Hygieneschutzauflagen ist jedoch folgen-
des zu beachten:
Durch den einzuhaltenden Mindestabstand sind die Plätze in 
unseren Kirchen stark reduziert. Eine freie Platzwahl ist daher 
leider nicht möglich. Sie bekommen Ihre Plätze zugewiesen. 
Planen Sie daher für den Einlass genügend Zeit ein.
Desinfizieren Sie vor dem Eintritt bitte Ihre Hände. (Desinfek-
tionsmittel steht bereit).
Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nase-Schutz. Ohne diesen ist 
kein Zutritt möglich. Sie können nicht am Gottesdienst teil-
nehmen, wenn Sie unter für Covid 19 typischen Symptomen 
leiden oder Umgang mit Personen haben, die positiv auf Co-
vid 19 getestet wurden.
Weitere Informationen finden Sie in der Spalte der jeweiligen 
Kirchengemeinde.

Bestattungen
Bitte informieren Sie sich im Fall einer Bestattung bei den je-
weiligen Friedhofsträgern über die örtlichen Regelungen. Ge-
nerell besteht Maskenpflicht, In Gebäuden und im Freien ist 
ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Evang.- Luth. Kirchengemeinden
Dachsbach und Oberhöchstädt
Gottesdienste:
Die Gottesdienstangaben stehen unter Vorbehalt. Es kann 
sein, dass die Gottesdienste aufgrund der Corona-Situation 
ausgesetzt werden. Informieren Sie sich bitte über die Schau-
kästen.

2.So. n. Epiphanias, 17.01.21
 9.00 Uhr  Gottesdienst in der St. Nikolaus und Peter-Kirche 

Oberhöchstädt
 10.00 Uhr  Gottesdienst in der St. Marienkirche Dachsbach

3.So. n. Epiphanias, 24.01.21
 9.00 Uhr  Gottesdienst in der St. Nikolaus und Peter-Kirche 

Oberhöchstädt
 10.00 Uhr  Gottesdienst in der St. Marienkirche Dachsbach

Gruppen, Chöre und Kreise
Es können noch nicht alle Angebote wieder stattfinden. Bitte 
informieren Sie sich zum aktuellen Stand über unsere Home-
page und den Schaukasten.

Offene Kirche
Die Kirchen St. Marien in Dachsbach und St. Nikolaus und Pe-
ter in Oberhöchstädt stehen sonntags von 10.00 bis 16 Uhr für 
Sie zum persönlichen Gebet geöffnet. Bis 2. Februar können 
in der Kirche St. Nikolaus und Peter in Oberhöchstädt die aus-
gestellten Krippen besichtigt werden.

Abendgebet: Licht der Hoffnung
Wir laden Sie herzlich dazu ein, in dieser von der Krise gepräg-
ten Zeit, jeden Tag um 19 Uhr beim Abendläuten der Glocken 
ein Licht der Hoffnung ans Fenster zu stellen und dabei für all 
die Menschen, die krank sind, zu beten. Beim gemeinsamen 
Vaterunser wissen wir uns mit allen Christen verbunden und 
von Gott gehalten.

Hilfe bei Besorgungsgängen 
Wenn Sie in der nächsten Zeit Hilfe bei Besorgungsgängen be-
nötigen, wenden Sie sich bitte ans Pfarrbüro: Tel. 09163/350, 
E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de. 

Homepage
Alle wichtigen Informationen finden Sie unter 
www.dachsbach-evangelisch.de

Seelsorge
Pfarrerin Ruth Neufeld steht für seelsorgerliche Gespräche 
zur Verfügung: Tel. 09163/9964490

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist am Mittwoch und am Freitag von 9.00 – 
12.30 Uhr besetzt (Tel. 09163/350). 
E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gerhardshofen
www.gerhardshofen-evangelisch.de, Tel. 09163-359, Fax 7615, 
E-Mail-Adresse: pfarramt.gerhardshofen@elkb.de
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 9.00-12.00 Uhr

Keine Gottesdienste und Veranstaltungen während des 
Lockdowns
Unsere Gottesdienste und kirchengemeindlichen Veranstal-
tungen entfallen leider für die Zeit des Lockdowns. Auf unse-
rer Homepage unter www.gerhardshofen-evangelisch.de fin-
den Sie hierzu jeweils aktuelle Informationen.

Offene Kirche
Die St.-Peter-und Paul Kirche in Gerhardshofen steht Ihnen 
außerdem täglich von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr offen für eine 
stille Einkehr und für das persönliche Gebet.

Pfarrer Johannes Kestler steht Ihnen für ein seelsorgerliches 
Gespräch sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 
09163-359 oder 0174-1620817

Veit-vom-Berg-Str. 7, 91486 Uehlfeld 
Tel.: 0 91 63 / 84 30

Telefonische Anmeldung 
für das Kita-Jahr 2021/22
Von Montag, 25.01.2021 bis Donnerstag, 28.01.2021 neh-

men wir Ihre Anmeldung für Krippe und Kindergarten sehr 
gerne telefonisch entgegen.
Wir sind in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr unter der Num-
mer 09163/8430 erreichbar und freuen uns über Ihre telefo-
nische Kontaktaufnahme.

Kita-Team Uehlfeld
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Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Schornweisach-Vestenbergsgreuth
Schornweisach 183, 91486 Uehlfeld, Tel. 09163-9974974
Fax 8284, pfarramt.schornweisach@elkb.de

In der Woche vom 11.01.-15.01. entfallen alle Präsenzgruppen

Freitag, 15.01.2021
 15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht online über ZOOM

Sonntag, 17.01.2021 – 2. Sonntag nach Epiphanias
 9.00 Uhr  Gottesdienst in Vestenbergsgreuth
 10.15 Uhr  Gottesdienst in Schornweisach

Präsenzgruppen nach Absprache

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Uehlfeld
www.uehlfeld-evangelisch.de, Tel. 09163 231, 
pfarramt.uehlfeld@elkb.de
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag von 13.30 Uhr – 16.30 Uhr

Die nächsten Gottesdienste in der St.-Jakobuskirche in 
Uehlfeld:
Sonntag, 17. Januar 2021 – 2. So. n. Epiphanias
 9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Seren)

Sonntag, 24. Januar 2021 – 3. So. n. Epiphanias
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Weimann)

Bitte informieren Sie sich bitte über unsere Homepage www.
uehlfeld-evangelisch.de, über den Aushang im Schaukasten 
oder über die App Evangelische Termine über evtl. kurzfristi-
ge Änderungen, die nach dem Redaktionsschluss des Mittei-
lungsblattes beschlossen wurden.

Es gelten die allgemeinen Hygieneschutzregelungen, die Sie 
unter www.uehlfeld-evangelisch.de (Rubrik „Gottesdienst“) 
und in den Schaukästen finden.
Bitte ziehen Sie sich zum Gottesdienst warm an oder bringen 
Sie sich eine Decke mit. 

Weiterhin bitten wir Sie, die Kirche und den Kirchenvorplatz 
nur mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Gemeindegesang ist 
uns derzeit leider untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Kirche:
Zur persönlichen Andacht oder zum Gebet ist unsere Kirche 
von 9 – 17 Uhr geöffnet.

Bestattungen:
Die aktuell allgemein gültigen Hygieneschutzregelungen für 
Uehlfeld können Sie unter www.uehlfeld-evangelisch.de (Rub-
rik) Bestattungen oder in den Schaukästen nachlesen.
Damit die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden 

und Bestattungen stattfinden können, ist der Friedhof eine 
Stunde vor der Bestattung, während der Bestattung und eine 
halbe Stunde danach für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Katholische Kirchennachrichten 
Filialgemeinde Sankt Bonifatius Uehlfeld, 
Dachsbach, Gerhardshofen
www.sankt-bonifatius-uehlfeld.de
Öffnungszeiten Pfarramt Neustadt/Aisch (Ansbacher St. 5), Tel. 
09161-2511, Fax. 09161-1726, E-Mail pfarrei.neustadt-aisch@
erzbistum-bamberg.de, www.pfarrei-neustadt-aisch.de
Mo., Mi., Fr.: 09.30 – 12.00 Uhr; Di., Do.: 14.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch, den 13.01.
 8.20 Uhr  Rosenkranz, St. Johannes Nea
 9.00 Uhr  Heilige Messe, St. Johannes Nea

Freitag, den 15.01.
 15.00 Uhr  Barmherzigkeitsrosenkranz, Nea

Samstag, den 16.01.
 16.00 Uhr  2. Katechese, St. Bonifatius, Ueh
 16.30 Uhr  Beichtgelegenheit, St. Johannes Nea
 18.00 Uhr  Pfarrgottesdienst mit Übergabe des Vaterunsers 

an die Firmlinge (Gruppe Heimberger)

Sonntag, den 17.01. 2. Sonntag im Jahreskreis 
 10.30 Uhr  Heilige Messe mit Übergabe des Vaterunsers an 

die Firmlinge ,St. Johannes Nea

Intentionen können bei Fam. Weiß Tel. 09163/1633 oder in der 
Sakristei bestellt werden

Für jeden Gottesdienst (Neustadt, Emskirchen, Markt Erlbach) 
ist eine telefonische Anmeldung unter 09161-2511 im Pfarr-
amt Neustadt notwendig. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie die gültigen Hygienemaßnahmen.

Christusgemeinde Diespeck-Gerhardshofen
Ev. Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.
www.christusgemeinde.com – Pastor Christian Kemper, 
Tel. 09161/61428

Sonntag, 17.01.2021
 9.30 Uhr Gottesdienst und
 11.30 Uhr Gottesdienst – „Lebenselixier Bibel – Miteinander 

Gott loben“

Alle aktuellen Informationen zu unseren Veranstaltungen fin-
den Sie auf unserer Homepage. 
Dort finden Sie auch die Mitteilung, ob die Gottesdienste live 
stattfinden oder aufgrund der Situation zur genannten Uhr-
zeit nur auf unserem YouTube Kanal zur Verfügung stehen.

Sonstige Veranstaltungen in der Umgebung

ESC Höchstadt e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, den 29. Ja-
nuar 2021, um 19.30 Uhr sind alle Mitglieder recht herzlich 
eingeladen. Aufgrund der Corona Pandemie kann die Jahres-
hauptversammlung nicht wie gewohnt im Vereinsheim statt-
finden. Wir werden die Versammlung digital abhalten. Sie 
können sowohl elektronisch über Ihr Smartphone, Computer 
oder auch Tablet (Bild und Ton), oder auch nur telefonisch teil-
nehmen. 

Bitte melden sie sich bis spätestens 27.01.2021 per Mail, unter  
JHV-2021@eschoechstadt.de,  um Ihre Zugangsdaten zur Ver-
sammlung zu erhalten. Sollten Sie nur per Telefon teilnehmen 
können bitten wir Sie uns auch Ihre Rufnummer mitzuteilen, 
dass wir dieser Nummer den Zugang zu unserer virtuellen 
Versammlung ermöglichen können.

Es sind folgende Punkte vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Bericht der 1. Vorsitzenden
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4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung Schatzmeister und Vorstandschaft
7. Turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer
8. Turnusmäßige Wahl des Vorstandes
9. Umgestaltung des Vereinsgeländes und Vereinsheims

10. Wünsche und Anträge (sind satzungsgemäß bis spätes-
tens eine Woche vor der Sitzung schriftlich mitzuteilen)

Über eine möglichst zahlreiche Teilnahme würde sich die Vor-
standschaft freuen!

Mit sportlichen Grüßen  Nadja Müller, 1.Vorsitzende


